Textilien und Textilkennzeichnung 
Textilien 
Textilerzeugnisse unterliegen in Österreich der Textilkennzeichnungsverordnung (Bgbl. 890/1993). Diese Verordnung schreibt die Bezeichnung der textilen Rohstoffe und die Angabe ihrer in einem Textilerzeugnis enthaltenen Nettotextilgewichtsanteile vor. Herstellungsbedingte Abweichungen bis zu einem bestimmten von Material und Produktionsverfahren abhängigen Prozentsatz sind zulässig. Statt der Angabe "100 Prozent" darf der Zusatz "rein" oder "ganz" verwendet werden. Irreführenden Bezeichnungen, z. B. "Kunstseide" für ein Gewebe aus Chemiefasern, sind nicht gestattet. Auch die Art der Kennzeichnung und die Stelle, an der sie am Produkt bzw. an der Verpackung angebracht werden muß, ist durch die Textilkennzeichnungsverordnung geregelt. 
Mit der österreichischen Textilkennzeichnungsverordnung wurde die Richtlinie 96/74/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 zur Bezeichnung von Textilerzeugnissen in innerstaatliches Recht aufgenommen. 
Textile Rohstoffe eignen sich aufgrund ihrer unterschiedlicher Eigenschaften für verschiedene Einsatzbereiche. Man unterscheidet zwischen Fasern tierischen, pflanzlichen, chemischen Ursprungs und Regeneratfasern. 
Fasern tierischen Ursprungs (Proteinfasern) 
Fasern tierischen Ursprungs (Proteinfasern) können Feuchtigkeit und Dampf gut aufnehmen, Nässe stoßen sie ab. Sie lassen sich bis zu einem Drittel ihrer Länge überdehnen, ohne dabei die Form zu verlieren. 
Wolle und Tierhaar 
Die Bezeichnung "Wolle" wird für Fasern aus dem Fell von Schafen und bestimmten anderen Tieren verwendet. Wolle hält warm und kann viel Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen. Sie läßt Wassertropfen abperlen, ist schmutzabweisend und formelastisch. Wolle muß sorgfältig gereinigt werden, lädt sich elektrostatisch auf und ist mottenanfällig. Die Qualität von Wolle erkennt man an ihrer Feinheit, Kräuselung, Faserlänge und Gleichmäßigkeit. 
Als Reine Schurwolle darf nur Wolle bezeichnet werden, die vom lebenden Schaf geschoren und zum ersten Mal verarbeitet worden ist. Die besonders feine und empfindliche Lammwolle (Lambswool) stammt von der ersten Schur junger Lämmer. Reißwolle wird aus Produktionsabfällen oder getragener Kleidung erzeugt. 
Fasern aus dem Fell von Alpaka, Lama, Kamel, Kaschmirziege ("Cashmere"), Angoraziege ("Mohair"), Angorakanin, Vikunja, Yak, Guanako, Kaschgoraziege - einer Kreuzung zwischen Kaschmirziege und Angoraziege, Biber und Fischotter dürfen "Wolle" oder "Haar" genannt werden. Für andere Tiere ist die Bezeichnung "Haar", z. B. "Hausziegenhaar", vorgesehen. 
Seide 
Seide besteht aus Fasern der Kokons seidenspinnender Insekten. Seide ist leicht, glatt und geschmeidig, wärmt, wirkt bei Hitze aber kühl. Sie hat eine sehr hohe Zug- und Reißfestigkeit, ist fleckenanfällig, lichtempfindlich und muß schonend gereinigt werden. Man unterscheidet zwischen der Echten Seide aus dem Kokon des Maulbeerspinners (Maulbeerseide) und der festeren, rauheren Wildseide von wild lebenden Nachtpfauenaugen. Gängige Bezeichnungen für Seidengewebe sind Crêpe de Chine, Satin, Crêpe Georgette, Twill und Taft. 
Fasern pflanzlichen Ursprungs (Zellulosefasern) 
Fasern pflanzlichen Ursprungs (Zellulosefasern) nehmen Feuchtigkeit und Nässe schnell auf, verlieren aber schon bei einem geringen Feuchtigkeitsgehalt ihr Isoliervermögen und fühlen sich dann feucht und klamm an. Sie laden sich kaum elektrostatisch auf und werden seltener von Motten befallen als Proteinfasern. 
Baumwolle 
Baumwolle wird aus den Samen der Baumwollpflanze gewonnen. Sie läßt sich gut färben und bleichen, ist sehr saugfähig, kann ausgekocht und heiß gebügelt werden. Baumwolle neigt zum Vergilben und knittert leicht. 
Leinen 
Die aus den Stengeln der Flachspflanze erzeugten Fasern heißen Leinen oder Flachs. Leinen ist glatt, luftdurchlässig und weist eine hohe Zugfestigkeit auf. Die Nachteile sind schlechte Formbeständigkeit, Knittern und bei nicht vorbehandeltem Material starkes Eingehen. 
Weitere Fasern pflanzlichen Ursprungs sind Jute, Hanf, Ramie (Chinagras) und Sisal (Agave). 
Regeneratfasern 
Regenerierte Zellulosefasern werden in einem chemischen Prozeß aus der Zellulose von Holz, Stroh, Baumwoll- oder Leinenabfällen gewonnen. Regenerierte Proteinfasern sind Fasern aus regeneriertem und durch Chemikalien stabilisiertem Eiweiß. Stoffe aus Regeneratfasern ähneln vom Aussehen her meist Seide, sie werden häufig als Futter oder für leichte Kleidungsstücke verwendet. Die gebräuchlichsten Regeneratfasen sind Viskose, Modal, Acetat und Triacetat. 
Fasern synthetischen Ursprungs (Chemiefasern) 
Fasern synthetischen Ursprungs sind haltbar, farbecht, formbeständig und meist preisgünstig. Sie saugen kaum Schweiß auf, laden sich elektrostatisch auf und dürfen nur bei niedrigen Temperaturen gewaschen und gebügelt werden. Zu den am häufigsten verarbeiteten Chemiefasern zählen Polyamid, Polyacryl, Polyester und Polyethylen. 
Bei der Herstellung von Textilien werden Chemiefasern häufig mit Naturfasern gemischt, um die Vorteile beider Materialien zu kombinieren. 
Nicht-textile Rohstoffe 
Textilien unterliegen dem Lebensmittelgesetz (Bgbl. 86/1975), das vorschreibt, daß Textilien keine gesundheitsschädigenden Substanzen enthalten dürfen. 
Die Verwendung bestimmter nicht-textiler Rohstoffe für die Herstellung von Textilien, die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen können, wird durch mehrere Verordnungen geregelt. Diese sehen ein Verbot vor bzw. einen Grenzwert, der nicht überschritten werden darf; z. B.: 
  Formaldehydverordnung (Bgbl. 194/1990 
  Asbestverordnung (Bgbl. 324/1990) 
  Verbot von Pentachlorphenol PCP (Bgbl. 58/1991) 
  PCB-Verordnung (Bgbl. 210/1993) 
  Cadmiumverordnung (Bgbl. 855/1993) 
  Nickelverordnung (Bgbl. 592/1993) 
  Azofarbstoffverordnung (Bgbl. II 241/1998) 




Textilpflegekennzeichnung 
Die Pflegekennzeichnung von Textilien wird in Österreich durch die Textilpflegekennzeichnungsverordnung (Bgbl. 1975/337) geregelt. Artikel, die zu mindestens 80 Gewichtsprozent aus textilen Rohstoffen bestehen, müssen mit dauerhaft lesbaren Symbolen zum Waschen, Bleichen, Bügeln und Chemischreinigen in dieser Reihenfolge gekennzeichnet sein. Ein Symbol für die Trocknung im Haushaltswäschetrockner sowie eine verbale Ergänzung (z. B.: "separat waschen") können dazukommen. Die Kennzeichnung informiert den Konsumenten darüber, wie er einen Artikel reinigen und pflegen kann, ohne ihn dadurch zu schädigen. 
Die Textilpflegekennzeichnungssymbole sind international registrierte Warenzeichen im Eigentum der Internationalen Vereinigung für die Pflegekennzeichnung von Textilien GINETEX (Groupement International de l'Etiquetage pour Entretien des Textiles). Die Symbole sind in die europäische Norm EN 23758 (1983) Pflegekennzeichnungscode auf der Basis von Symbolen aufgenommen worden; die EU-Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, den Kennzeichnungscode zu übernehmen. 
Pflegesymbole für Textilien: 
(In Klammern steht die Beschreibung des jeweiligen Symbols, die auf der Homepage durch die entsprechende Graphik ERSETZT werden muß.) 
Waschen 
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(Waschbottich mit Zahl 95)
Normalwaschgang bei maximal 95 Grad
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(Waschbottich mit Zahl 95, Balken darunter)
Schonwaschgang bei maximal 95 Grad
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(Waschbottich mit Zahl 60) 
Normalwaschgang bei maximal 60 Grad
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(Waschbottich mit Zahl 60, Balken darunter)
Schonwaschgang bei maximal 60 Grad
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(Waschbottich mit Zahl 40)
Normalwaschgang bei maximal 40 Grad
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(Waschbottich mit Zahl 40, Balken darunter)
Schonwaschgang bei maximal 40 Grad
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(Waschbottich mit Zahl 40, zwei Balken darunter) 
Spezialschonwaschgang bei maximal 40 Grad
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(Waschbottich mit Zahl 30, Balken darunter)
Schonwaschgang bei maximal 30 Grad
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(Waschbottich mit Hand)
Handwäsche
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(durchgestrichener Waschbottich) 
nicht waschen


Die Zahl im Waschbottich gibt die Temperatur in Grad C an, die beim Waschen nicht überschritten werden darf. Der Balken kennzeichnet mechanisch empfindlichere Textilien, die man schonender waschen muß (reduzierte Mechanik, reduziertes Schleudern). 
Chlorbleiche 
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Dreieck mit "Cl")
Chlorbleiche möglich
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(durchgestrichenes Dreieck) 
Chlorbleiche nicht möglich


Bleichsymbol ist die Möglichkeit der Chlorbleiche durch Anführung des chemischen Zeichens für Chlor ("Cl") anzugeben. 
Bügeln 
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((Bügeleisen mit drei Punkten)
heiß bügeln (maximale Temperatur der Bügelsohle: 200 Grad)
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Bügeleisen mit zwei Punkten)
mäßig heiß bügeln (maximale Temperatur der Bügelsohle: 150 Grad)
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(Bügeleisen mit einem Punkt)
nicht heiß bügeln (maximale Temperatur der Bügelsohle: 110 Grad)
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(durchgestrichenes Bügeleisen)
nicht bügeln, keine Dampfbehandlung


Im Bügelsymbol wird die Temperaturstufe, die beim Bügeln nicht überschritten werden soll, durch Punkte angegeben. 
Chemische Reinigung 
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(Kreis mit A) Reinigung mit allen in der Textilreinigung üblichen Lösungsmitteln
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(Kreis mit F) Reinigung mit Trifluortrichlorethan und Schwerbenzin
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(Kreis mit F, Balken) Reinigung mit Trifluortrichlorethan und Schwerbenzin, beschränkte 
mechanische Beanspruchung, Feuchtigkeitszugabe und Temperatur
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(Kreis mit P) Reinigung mit Tetrachlorethen, Monofluortricholormethan, Trifluortrichlorethan 
und Schwerbenzin
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(Kreis mit P, Balken) Reinigung mit Tetrachlorethen, Monofluortricholormethan, Trifluortrichlorethan und 
Schwerbenzin, beschränkte mechanische Beanspruchung, Feuchtigkeitszugabe 
und Temperatur
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(durchgestrichener Kreis) keine Chemischreinigung möglich, keine Fleckentfernung mit Lösungsmitteln


Die Buchstaben sind für den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben das erforderliche Reinigungsverfahren und das Lösemittel an. Der Balken zeigt an, daß mechanische Beanspruchung, Feuchtigkeitszugabe, Reinigungs- und Trocknungstemperatur beschränkt werden müssen. 
Trocknen 
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(Kreis im Quadrat mit zwei Punkten) normale Trocknung ohne Einschränkung möglich
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(Kreis im Quadrat mit einem Punkt) schonende Trocknung bei niedriger Temperatur
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(durchgestrichener Kreis im Quadrat) nicht im Elektro-Haushaltswäschetrockner trocknen


Das Symbol bezieht sich auf die Trocknung im Elektro-Haushaltswäschetrockner.
Was der Konsument über Schuhe wissen sollte 
Qualität bei Schuhen 
Über die Qualität von Schuhen soll der Konsument beim Kauf genauestens informiert werden. Die sogenannte "Schuhkennzeichnungsverordnung" regelt, welche Angaben der Schuhandel zwingend auf der Ware zu machen hat. 
Die Kennzeichnung von Schuhen wird in Österreich durch die Schuhkennzeichnungsverordnung (BGBl. 587/1995) geregelt. Als Schuhe gelten alle Erzeugnisse mit Sohle, die den Fuß schützen oder bedecken. 
Mit der österreichischen Schuhkennzeichnungsverordnung wurde die Richtlinie 94/11/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Kennzeichnung von Materialien für die Hauptbestandteile von Schuherzeugnissen zum Verkauf an den Verbraucher in innerstaatliches Recht aufgenommen. 
Alle drei Bestandteile eines Schuhs - Obermaterial, Futter/Decksohle und Laufsohle - müssen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung hat Angaben zu dem Material zu enthalten, das mindestens 80% der Fläche von Obermaterial, Futter und Decksohle und mindestens 80% des Volumens der Laufsohle ausmacht. Entfallen auf kein Material 80%, sind Angaben zu den beiden Hauptmaterialien vorgeschrieben. 
Die Verordnung unterscheidet zwischen Leder bzw. beschichtetem Leder, Textilien und sonstigem Material. 
Unter Leder versteht man gegerbte Häute und Felle, deren ursprüngliche Faserstruktur im wesentlichen erhalten geblieben und durch die Gerbung unverweslich ist. Die Haare bzw. die Wolle können vorhanden oder entfernt sein. Leder sind auch Spalte oder Teile der Haut, die vor oder nach der Gerbung abgetrennt worden sind. Für Leder, das mechanisch oder chemische in Fasern, kleine Stücke oder Pulver aufgelöst wurde, ist die Bezeichnung Leder nicht zulässig. Bei Leder mit einem Oberflächenüberzug aus Kunststoff oder mit einer aufgeklebten Schicht darf die aufgebrachte Schicht nicht stärker als 0,15 mm sein. 
Als Volleder dürfen nur Häute bezeichnet werden, die ihre ursprüngliche Narbenseite (die mit Fell bedeckte Seite einer Tierhaut) nach Entfernung der Oberhaut besitzen, ohne daß Teile der Narbenschicht durch Schleifen, Schmirgeln oder Spalten verlorengegangen sind. 
Als beschichtetes Leder gilt ein Erzeugnis, bei dem der Oberflächenüberzug oder die aufgeklebte Schicht nicht mehr als ein Drittel der Lederstärke ausmacht, aber stärker als 0,15 mm ist. 
Natürliche und synthetische Textilien, die für die Herstellung von Schuhen verwendet werden, fallen in den Anwendungsbereich der Textilkennzeichnungsverordnung (BGBl. 890/1993). 
Alle anderen Materialien werden laut Schuhkennzeichnungsverordnung als "sonstiges Material" bezeichnet. 
Die Kennzeichnung kann wahlweise durch schriftliche Angaben in deutscher Sprache oder durch in der Verordnung enthaltene Symbole erfolgen. Die Kennzeichnung muß lesbar, haltbar und gut sichtbar an mindestens einem Schuh eines Paares angebracht werden. 
Leder 
Leder ist das wichtigste Material für die Schuhherstellung. Es ist anschmiegsam, weich, dehnfähig und formbeständig. Leder läßt sich gut über den Leisten formen, ist widerstandsfähig gegen Nässe und hält warm. Da es Schweiß gut aufnehmen, speichern und nach außen abgeben kann, sorgt es für ein angenehmes Schuhklima. 
Gerben 
Durch Gerben schützt man Häute und Fälle vor der Verwesung. In einen biochemischen Prozeß werden die Gerbstoffe in die Eiweißstrukturen der Tierhaut eingebaut. 
Chromgerbung 
80% der verarbeiteten Häute werden chromgegerbt. Chromleder ist sehr widerstandsfähig, hitzebeständig, reißfest und läßt sich lichtecht färben. Die zum Gerben verwendeten Chrom-III-Salze können in höherer Konzentration Allergien auslösen. 
Pflanzliche oder vegetabile Gerbung 
Für die pflanzliche oder vegetabile Gerbung werden Pflanzenteile wie Rinde oder Holz zum Haltbarmachen der Tierhaut eingesetzt. Der Gerbprozeß dauert wesentlich länger als beim Chromverfahren. Leder aus pflanzlicher Gerbung ist sehr atmungsaktiv, weist eine höhere Dichte, ein höheres Gewicht und eine etwas größere Steifigkeit auf. Es ist weniger licht- und wassertropfenecht und nicht so hitzebeständig wie Chromleder. 
Färben 
Die Färbung des Leders ohne Zugabe von Farbstoffen hängt vom Gerbmittel ab. Mit natürlichen Farbstoffen kann man nur eine begrenzte Anzahl von Farbtönen erzielen, außerdem bleichen sie rascher aus. Synthetische Farbstoffe, meist Anilinfarben, ergeben beständige Farben in allen Schattierungen. Allerdings können sie mit Schwermetallen versetzt sein. 
Die Verwendung von Schwermetallen und anderen Zusatzstoffen, die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen können, wird in Österreich durch Verordnungen geregelt. Diese sehen ein Verbot vor bzw. einen Grenzwert, der nicht überschritten werden darf; z. B.: Verbot von Pentachlorphenol PCP (Bgbl. 58/1991), Cadmiumverordnung (Bgbl. 855/1993), Azofarbstoffverordnung (Bgbl. II 241/1998). 
Der Gerber kann das Aussehen des Leders durch verschiedene Verfahren verändern. Durch Schleifen lassen sich Nubuk- und Velouroberflächen herstellen, durch adstringende Gerbung Schrumpfnarbung und durch Prägungen Phantasienarbungen. Leder kann durch Imprägnierung während der Gerbung wasser- und schmutzabweisend gemacht werden (hydrophobiertes Leder). 
Lederarten 
Der Großeil der zu Schuhen verarbeiteten Häute stammt von Säugetieren, hauptsächlich von Rind, Ziege, Schaf oder Pferd. Nach der Tierart und dem Herstellungsverfahren unterscheidet man mehrere Lederarten, z. B.: 
Blankleder: pflanzlich farblos ("blank") gegerbtes kräftiges Rindleder. 
Glattleder: Oberbegriff für auf der Narbenseite angeschliffenes Leder. Es kann glatt, strukturiert, genarbt oder geprägt sein. 
Nappaleder: weiches, griffiges Glattleder aller Tierarten. 
Nubukleder: Auf der Narbenseite angeschliffenes, festes Kalb- oder Rindleder mit pfirsichhautartiger Oberfläche. 
Veloursleder: Sammelbegriff für auf der Fleischseite angeschliffenes, weiches und geschmeidiges Leder. 
Wildleder: Anschmiegsames, samtiges Leder aus echten Wildfellen von Hirsch, Elch, Reh oder Gemse. In der Umgangssprache wird Velours- oder Nubukleder fälschlich als "Wildleder" bezeichnet. 
Sohle 
Die Sohle ist das stabilisierende Element eines Schuhs. Das verwendete Material entscheidet über Dämpfungseigenschaften, Flexibilität und Abriebfestigkeit. 
Materialien 
Organische Materialien 
Ledersohlen sind atmungsaktiv, isolieren gut gegen Wärme und Kälte. Als Nachteile weisen sie geringe Elastizität, schlechte Dämpfung und mäßige Beständigkeit bei nasser Witterung auf. 
Naturlatexsohlen sind weich, elastisch, rutschfest, formbeständig und haltbar. 
Synthetische Materialien 
Polyurethan-Sohlen (PU) sind leicht, abriefest und formbeständig. 
Sohlen aus thermoplastischem Kautschuk (TR) sind leicht, rutschfest und kältebeständig, aber empfindlich gegen Lösungsmittel wie z. B. Benzin. 
Boden- bzw. Sohlenbefestigung 
Unter Boden- bzw. Sohlenbefestigung versteht man die Verbindung des Schaftrandes mit der Sohle. Sie trägt wesentlich zu den Trageeigenschaften, der Reparaturfähigkeit und somit zur Qualität eines Schuhs bei. Die Sohle kann durch Kleben und/oder Nähen am Schaftrand befestigt sein.
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